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Datenschutz geht vor  adress-
handel: nach diesem Prin-
zip wurde kürzlich die 

gesetzliche grundlage angepasst. 
Doch fehlt Unternehmen, die heute 
E-Mail-Marketing betreiben und die 
entsprechenden adressen kaufen, 
oft der Überblick über die aktuelle 
rechtslage. Folgende Faktoren schaf-
fen rechtssicherheit und saubere 
adressdatengewinnung.

Die alten adressbestände vieler 
adressbroker werden aufgrund der 
aktuellen gesetzes änderung nach einer 
Übergangsfrist von einem Jahr wertlos. 
„trotzdem arbeiten noch immer nicht 
alle E-Mail-Marketing unternehmen 
nach den neuesten Standards“, bemän-
gelt Stefan appenrodt, geschäftsfüh-
render gesellschafter der McCrazy 

gmbH, einem der leistungsfähig-
sten E-Mail- Marketingunternehmen 
Deutschlands, die realität. Sein rat: 
Wer zukünftig die folgenden Punkte 
beachtet, handelt rechts konform und 
ethisch korrekt:

1. Double-Opt-In: Pflicht
Eine seriöse adressgewinnung sieht 
vor, dass ein Verbraucher seine an-
gaben selbst noch einmal bestätigt, 
bevor seine adress daten  genutzt 
werden. Die E-Mail zur Bestätigung, 
dass die adressdaten genutzt werden 
 dürfen, sollte werbefrei sein.

2. Einwilligungsklausel: eindeutig
Seriös kann E-Mail-Marketing nur 
sein, wenn dem Verbraucher zweifels-
frei klar ist, dass er der nutzung seiner 
Daten für Marketingzwecke zustimmt. 
ganz neu ist hierbei: Die Einwilligung 
muss konkret formuliert sein. außer-
dem müssen alle möglichen Verwen-
der des Daten satzes benannt werden! 
So sieht ein teilnehmer bereits im 
Vorwege,  welche Unternehmen seine 
Daten in  Zukunft nutzen. Diese regel 
bedeutet im Umkehrschluss auch, dass 
die Daten nicht mehr „auf Halde“, also 
für unbestimmte Marketingaktionen, 
gewonnen werden können.

3. Gewinnspielteilnahme:  
ohne Marketing-Einwilligung
Unseriöse gewinnspielveranstalter  
verstecken den Hinweis auf die 
 Weitergabe der adressdaten gern in 

den allgemeinen teilnahmebedingun-
gen, denen jeder Mitspieler zustim-
men muss. Dies ist jedoch laut teleme-
diengesetz (§ 12, absatz 3) verboten. 
Bei seriösen gewinnspielen werden 
die Daten dagegen unabhängig von 
der teilnahme generiert. Sie bieten 
unabhängige Felder –  die Zustimmung 
zu den teilnahmebedingungen und 
die Verwendung der Daten zu Werbe-
zwecken – zum  ankreuzen an.

4. Gewinnerbekanntgabe:  
regelmäßig
Obskure gewinnspiele sind zum 
Beispiel an sehr langen laufzeiten zu 
erkennen, oder daran, dass sie im-
mer wieder neu aufgelegt werden. 
Seriöse Veranstalter veröffent lichen 
ihre glücklichen gewinner regel-
mäßig. Ein Beispiel hierfür ist auf  
www.siegerstrasse.de zu finden. 

5. Datenschutzgesetz:  
alle drei Punkte erfüllt?
Wer personenbezogene Daten auto-
matisiert verarbeitet, muss nicht 
nur einen Datenschutzbeauftragten  
benennen. adressunternehmen 
müssen zudem ihr Datenverar-
beitungsverfahren anmelden so-
wie ein vollständiges Verfahrens-
verzeichnis veröffentlichen.

leitfaden für rechtssicheres  
E-Mail-Marketing
Mit seriöser adressgewinnung auf der sicheren Seite 
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Über die McCrazy GmbH

McCrazy ist eines der leistungs-
fähigsten E-Mail-Marketing- 
unternehmen Deutschlands. 
McCrazy verfügt über vier  
Millionen aktuelle Datensätze  
und pflegt aktive Mitgliedschaften 
in allen wichtigen Fachverbänden.  
 
Das mittelständische Unterneh-
men mit Sitz im Harz wurde vor 
zehn Jahren von den Brüdern 
Stefan und Thomas Appenrodt 
gegründet; dritter Gesellschafter  
ist Olaf Strecker. 

Hauptgeschäftsfelder sind die 
schnelle Generierung von Zehn-
tausenden E-Mail-Adressen in 
wenigen Tagen, Gewinnspielmar-
keting, Co-Registrierungen sowie 
Adressvermietung.

Preise ausloben – Das Gewinnspielportal Siegerstrasse.de veröffentlicht seine 
Gewinner regelmäßig

Stefan Appenrodt 
Geschäftsführer  
McCrazy GmbH, Wieda


